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Schriftliche Prüfung HS 2008 

Fall Nr. 1

A.
Sachverhalt

Rolf Fischer ist seit 1. Januar 2008 Inhaber der Einzelfirma Fischer Consulting. Zur Durchführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge hat er sich der autonomen Sammelstiftung Luminex angeschlossen. Der Anschlussvertrag kann je auf 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres unter Einhaltung einer 6-monatigen Frist gekündigt werden.  Das Pensionskassenreglement sieht eine vorzeitige Pensionierung für Männer ab Alter 60 vor. Barauszahlung des Alterskapitals ist möglich. Reglementarische Bestimmungen über den Zeitpunkt für die Geltendmachung der Barauszahlung des Alterskapitals und über Beschäftigte im Dienste mehrerer Arbeitgeber fehlen.

Im Innendienst der Fischer Consulting arbeiten neben Rolf Fischer seine Ehefrau Claire, die Office Managerin Sarah Meier und die Office-Assistentin Nicole Morf. Frau Fischer bezieht eine ganze Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung. Sarah Meier ist 31 Jahre alt und arbeitet zu 80 % in der Firma. Sie bezieht einen Monatslohn von netto CHF 6’000. Nicole Morf ist 23 Jahre alt und ist zu 100 % in der Fischer Consulting tätig. Ihr Monatslohn beträgt netto CHF 3'900.

In Aussendienst sind Alex Müller, Jahrgang 1974, Susanne Trochsler, Jahrgang 1978, und Willy Wohlgemuth, Jahrgang 1947, zu 100 % tätig. Der Jahreslohn dieser Mitarbeitenden beträgt netto mehr als CHF 60'000. Zusätzlich arbeitet seit 1. Januar 2009 Claude Giroud als Teilzeitbeschäftigter in der Firma Fischer Consulting und erzielt hier ein Jahreseinkommen von netto CHF 16’000. Sein bei zwei weiteren Arbeitgebern erzieltes Jahreseinkommen beträgt netto CHF 17'000.- bzw. netto CHF 18'700. Claude Giroud ist 35 Jahre alt. Als Aushilfe wurde für zwei Monate der Student Max Klingler, Jahrgang 1985, eingestellt. Ob sein Arbeitsverhältnis verlängert wird, hängt von der Auftragslage ab und ist zurzeit noch offen. Für den Fall einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses wurde ein monatliches Salär von netto CHF 1'800 vereinbart.
B.
Fragen

a) Welche Mitarbeitende der Fischer Consulting sind für welche Risiken berufvorsorgerechtlich zu versichern?

b) Wie steht es mit der Versicherungspflicht von Max Klingler? Ab wann besteht im Falle der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses allenfalls eine Versicherungspflicht?

Begründen Sie Ihre Antwort unter Hinweis auf die einschlägigen Gesetzesartikel.

a) 
Ist der Firmeninhaber Rolf Fischer der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstellt? 

b) 
Welche Versicherungsmöglichkeiten stehen ihm in der 2. Säule zur Verfügung?

Begründen Sie Ihre Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen.

2. Sarah Meier beabsichtigt, die Schweiz endgültig zu verlassen, in Düsseldorf zu heiraten und dort keiner Erwerbstätigkeit mehr nachzugehen. Sie verlangt die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. 

a) Ist die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung zulässig, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

b) Wie wäre die Rechtslage, wenn Sarah Meier die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung mit dem endgültigen Verlassen der Schweiz und der Aufnahme einer Tätigkeit bei der Deutschen Bank in Düsseldorf begründen würde?

Begründen Sie die Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen.

3. Willy Wohlgemuth, verheiratet, stellte am 5. Januar 2009 das Gesuch um vorzeitige Pensionierung und Barauszahlung der Freizügigkeitsleitung. Die Vorsorgeeinrichtung der Fischer Consulting verweigert die Barauszahlung unter Hinweis darauf, der Versicherte hätte spätestens im Alter 60 das Barauszahlungsgesuch stellen müssen. 

a) Ist die Antwort der Pensionskasse Luminex rechtens?

b) Welcher Rechtsweg steht dem Versicherten Willy Wohlgemuth offen? Wo wäre der Gerichtsstand?
Begründen Sie die Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen.

4. Rolf Fischer ist mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Luminex unzufrieden und will den Anschlussvertrag mit der Vorsorgeeinrichtung auf den 30. Juni 2009 hin kündigen. Das eingeschriebene Kündigungsschreiben trägt den Poststempel vom 24. Dezember 2008 und wurde dem Portier Klauser, einem langjährigen Mitarbeiter der Luminex, am 31. Dezember 2008 ausgehändigt. Die interne Zustellung an den für die Fischer Consulting zuständigen Sachbearbeiter erfolgte wegen dessen Ferienabwesenheit am 5. Januar 2009. Die Vorsorgeeinrichtung Luminex stellt sich beharrlich auf den Standpunkt, die Kündigung des Anschlussvertrages sei verspätet erfolgt und der Vertrag gelte bis zum 31. Dezember 2009. 

a) Ist die Auffassung der Luminex rechtlich zutreffend?

b) Welche Rechtsmittel stehen Rolf Fischer allenfalls zur Verfügung?

c) Welche anderen Vorsorgeträger als die autonome Sammelstiftung Luminex stehen der Fischer Consulting zur Durchführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge zur Verfügung? 

d) Nennen Sie den Unterschied zwischen einer Sammel- und einer Gemeinschaftsstiftung.

Begründen Sie die Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen.
Fall Nr. 2

A. Sachverhalt

Die Hochbau AG führt eine eigene Vorsorgeeinrichtung als autonome Pensionskasse unter dem Namen „Stiftung Abendruh“. In dieser Stiftung sind 450 Personen versichert; der Rentnerbestand ist überdurchschnittlich. Der Stiftung ging es finanziell bis Ende 2007 gut und ihr Deckungsgrad betrug 113 %. In der Anlagestrategie 2008 hatte der Stiftungsrat daher festgelegt, 40 % des Vermögens in ausländische und schweizerische Aktien anzulegen. Der Stiftungsrat verfolgte die Börsenentwicklung im Jahre 2008 mit Sorge, insbesondere als die Aktienkurse ab Sommer 2008 ins Bodenlose zu fallen drohten.  
Trotz Sofortmassnahmen (u.a. massiven Aktienverkäufen) schmolz das Vermögen dahin wie Schnee an der Sonne. Der Deckungsgrad per 31. Dezember 2008 belief sich noch – in einigen Aktienpositionen, wie Lehman Brothers Holdings Inc., mussten gar Totalverluste hingenommen werden – auf 88 %!
B. Fragen
1. Aufgrund der besorgniserregenden Vermögensentwicklung der Stiftung stellen Ihnen einige verunsicherte Destinatäre Fragen zu Organisation und Haftung:
a) Ist es überhaupt zulässig, eine Vorsorgeeinrichtung von dieser Grösse als autonome Pensionskasse zu führen bzw. was sind allfällige Bedingungen?

b) Wie kann in einer autonomen Pensionskasse die Vermögensverwaltung organisiert werden?
c) Gibt es besondere Anlagevorschriften für eine Vorsorgeeinrichtung und wenn ja, wurden diese mit Blick auf die Aktienquote eingehalten?
d) Wie steht es um die Verantwortlichkeit der Stiftungsorgane bei einem solchen Vermögensverlust? 
Begründen Sie die Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen.
2. Die Stiftung fällt per 31. Dezember 2008 in eine Unterdeckung von 88 %.
a) Was ist darunter zu verstehen?
b) Ist eine zeitlich begrenzte Unterdeckung überhaupt zulässig?

c) Löst diese Unterdeckung einen Handlungsbedarf aus? Wenn ja, für wen und welche Massnahmen wären angezeigt?

Begründen Sie die Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen.
3. Die Finanzmarktkrise lässt für das schweizerische Baugewerbe nichts Gutes erahnen – es droht gar eine Rezession. Zahlreiche Mitarbeiter der Hochbau AG „verlassen von sich aus das sinkende Schiff“ und kündigen ihr Arbeitsverhältnis. Sie haben in einer anderen Branche eine Stelle finden können. Durch die anstehenden Auszahlungen der Freizügigkeitsleistungen droht die Sitftung „Abendruh“ in die Zahlungsunfähigkeit zu rutschen.

Was sieht das Gesetz für diesen Fall vor (d.h. welche Institution deckt allfällige Leistungen) und in welchem Umfang sind die Leistungen abgesichert?  
Begründen Sie die Antworten unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen.
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